
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/22 89/08/0349
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

AVG §45 Abs1;

Rechtssatz

Für das Vorliegen von Weisungsrechten und Kontrollrechten im Sinne einer "stillen Autorität" kann nicht ins Tre9en

geführt werden, ihr Fehlen widerspräche unter Bedachtnahme auf das daran gelegene Interesse des Betriebsinhabers

der allgemeinen Lebenserfahrung.

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Persönliche Abhängigkeit
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Im RIS seit

18.10.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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